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1 Allgemeines 

Die Steuerbefreiung für nebenberufliche Tätigkeiten ist in R 3.26 LStR geregelt. 

Ergänzend hierzu weise ich auf Folgendes hin: 

Durch das Steuerbereinigungsgesetz 1999 wurde ab dem 01.01.2000 die Tätigkeit des neben-

beruflichen Betreuers  in den Katalog der begünstigten Tätigkeiten aufgenommen. Begünstigt 

sind danach drei  Tätigkeitsbereiche :  

- Nebenberufliche Tätigkeit als Übungsleiter, Ausbilder, Erzieher, Betreuer oder eine ver-

gleichbare Tätigkeit 

- Nebenberufliche künstlerische Tätigkeit 

- Nebenberufliche Pflege alter, kranker oder behinderter Menschen 

Die bisher begünstigten Tätigkeiten der Übungsleiter, Ausbilder und Erzieher haben miteinan-

der gemeinsam, dass bei ihrer Ausübung durch persönliche Kontakte Einfluss auf andere Men-

schen genommen wird, um auf diese Weise deren Fähigkeiten zu entwickeln und zu fördern. 

Nach der Gesetzesbegründung zum Steuerbereinigungsgesetz gilt dies auch für den neu ein-

geführten Begriff des Betreuers. Gemeinsamer Nenner dieser Tätigkeiten ist daher die päda-

gogische  Ausrichtung . Nicht begünstigt ist die Betreuungstätigkeit des gesetzlichen Betreuers 

nach § 1835a BGB, da § 3 Nr. 26 EStG nur angewendet werden kann, wenn durch einen direk-

ten pädagogisch ausgerichteten persönlichen Kontakt zu den betreuten Menschen ein Kernbe-

reich des ehrenamtlichen Engagements erfüllt wird. (Zur steuerlichen Behandlung vgl. ESt-

Kartei § 22 Karte 7 N). 

Betroffen von der Neuregelung sind insbesondere Personen, die betreuend im Jugend- und 

Sportbereich gemeinnütziger Vereine tätig werden. Daher kommt u.a. nun auch der Übungslei-

terfreibetrag für die Beaufsichtigung und Betreuung von Jugendlichen durch Jugendleiter, Fe-

rienbetreuer, Schulwegbegleiter etc. in Betracht. 

Auch wenn ausschließlich (ohne Zusammenhang mit körperlicher Pflege) hauswirtschaftliche 

oder betreuende Hilfstätigkeiten  für alte oder behinderte Menschen erbracht werden (z.B. 
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Reinigung der Wohnung, Kochen, Einkaufen, Erledigung von Schriftverkehr), ist der Freibetrag 

nach § 3 Nr. 26 EStG zu gewähren, wenn die übrigen Voraussetzungen der Vorschrift erfüllt 

sind. 

Im Bereich der nebenberuflichen künstlerischen  Tätigkeit sind an den Begriff der „künstleri-

schen Tätigkeit“ dieselben strengen Anforderungen zu stellen wie an die hauptberufliche künst-

lerische Tätigkeit im Sinne des § 18 Abs. 1 Nr. 1 EStG. 

Bei einer Tätigkeit für juristische Personen des öffentlichen Rechts ist es unschädlich, wenn sie 

für einen Betrieb  gewerblicher  Art  ausgeführt wird, da Betriebe gewerblicher Art auch ge-

meinnützigen Zwecken dienen können (z.B. Krankenhaus oder Kindergarten). Ziel des § 3 

Nr. 26 EStG ist es, Bürger, die im gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Bereich neben-

beruflich tätig sind, von steuerlichen Verpflichtungen freizustellen. Mithin ist bei einer Tätigkeit 

für einen Betrieb gewerblicher Art darauf abzustellen, ob dieser einen entsprechend begünstig-

ten Zweck verfolgt oder nicht. 

Eine Förderung gemeinnütziger, mildtätiger und kirchlicher Zwecke ist grundsätzlich nur dann 

gegeben, wenn die Tätigkeit der Allgemeinheit  zugute kommt. Bei nebenberuflicher Lehrtätig-

keit ist diese Voraussetzung auch dann erfüllt, wenn eine Aus- oder Fortbildung zwar nur einem 

abgeschlossenen Personenkreis zugute kommt (z.B. innerhalb eines Unternehmens oder einer 

Dienststelle), die Aus- oder Fortbildung selbst aber im Interesse der Allgemeinheit liegt (vgl. 

BFH-Urteil vom 26.03.1992, BStBl 1993 II S. 20). 

Der BFH hat mit Beschluss vom 01.03.2006 (Az. XI R 43/02) europarechtliche Bedenken im 

Hinblick darauf geäußert, dass die Steuerbefreiung für Aufwandsentschädigungen nach § 3 

Nr. 26 EStG nur für Tätigkeiten im Auftrag einer deutschen  öffentlichen Institution gewährt 

wird. Er hat dem EuGH daher die Frage zur Vorabentscheidung vorgelegt, wie Art. 49 des EG-

Vertrags, der den freien Dienstleistungsverkehr garantiert, in Bezug auf die Anwendung des § 3 

Nr. 26 EStG auszulegen sei. Mit Urteil vom 18.12.2007 (Az. C-281/06) hat der EuGH entschie-

den, dass die nationale Regelung des § 3 Nr. 26 EStG gegen EU-Recht verstößt. Aufgrund der 

Anwendung der Dienstleistungsfreiheit auch für nebenamtliche Tätigkeiten bejaht der EuGH die 

Steuerfreiheit nebenamtlicher Lehrvergütungen eines im Inland Steuerpflichtigen, wenn diese 

von einer im anderen Mitgliedsstaat öffentlichen Institution gezahlt wird. 

Mit dem Gesetz zur weiteren Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements vom 10.10.2007 

(BGBl Teil I 2007 S. 2332, BStBl Teil I 2007, S. 815) wurde der Freibetrag ab 2007 von bisher 

1.848 € auf 2.100 € angehoben. 
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2 Einzelfälle 

2.1 Ärzte im Behindertensport 

Nach § 11a des Bundesversorgungsgesetzes ist Rehabilitationssport unter ärztlicher Aufsicht 

durchzuführen. Behindertensport bedarf nach § 2 Abs. 2 der Gesamtvereinbarungen über den 

ambulanten Behindertensport während der sportlichen Übungen der Überwachung durch den 

Arzt. Die Tätigkeit eines Arztes im Rahmen dieser Bestimmungen fällt dem Grunde nach un-

ter § 3 Nr. 26 EStG , sofern auch die übrigen Voraussetzungen hierfür erfüllt sind. 

2.2 Ärzte im Coronarsport 

Ärzte, die nebenberuflich in gemeinnützigen Sportvereinen Coronar-Sportkurse leiten, üben 

eine einem Übungsleiter vergleichbare Tätigkeit aus, wenn der im Coronar-Sport nebenberuf-

lich tätige Arzt auf den Ablauf der Übungseinheiten und die Übungsin halte aktiv Einfluss 

nimmt . Es handelt sich dann um eine nach § 3 Nr. 26 EStG begünstigte Tätigkeit. 

2.3 Bahnhofsmission 

Der Tätigkeitsbereich von Bahnhofsmissionen umfasst auch gem. § 3 Nr. 26 EStG begünstigte 

Pflege- und Betreuungsleistungen. Zur Abgrenzung gegenüber den nicht begünstigten Leistun-

gen bestehen keine Bedenken, wenn Aufwandsentschädigungen nebenberuflicher Mitarbeite-

rinnen in Bahnhofsmissionen in Höhe von 60 % der Einnahmen, maximal in Höhe von 3.600,- 

DM (ab 2002: 1.848.€) steuerfrei  belassen werden. Von dem pauschalen Satz kann im Einzel-

fall abgewichen und auf die tatsächlichen Verhältnisse abgestellt werden, wenn Anhaltspunkte 

dafür vorliegen, dass die Anwendung dieses Regelsatzes zu einer unzutreffenden Besteuerung 

führen würde. (vgl. HMdF-Erlass vom 22.09.1992 – S 2337 A – 76 – II B 21). 

2.4 Behindertentransport 

Fahrer und Beifahrer im Behindertentransport erhalten den Freibetrag nach § 3 Nr. 26 EStG bei 

Vorliegen der übrigen Voraussetzungen für jeweils 50% ihrer Vergütung , da ihre Tätigkeit in 

der Regel zu gleichen Teilen auf das Fahren des Behindertenfahrzeugs und die Betreuung be-

hinderter Menschen entfällt. 

2.5 Bereitschaftsleitungen und Jugendgruppenleiter 

Inwieweit eine Gewährung des Freibetrags nach § 3 Nr. 26 EStG in Betracht kommt, hängt von 

der tatsächlichen Tätigkeit ab. Soweit lediglich organisatorische Aufgaben wahrgenommen 

werden, liegt keine begünstigte Tätigkeit vor. Soweit die Vergütung auf die Tätigkeit als Ausbil-

der oder Betreuer entfällt, kann der Freibetrag nach § 3 Nr. 26 EStG gewährt werden. 
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2.6 Diakon 

Ob ein nebenberuflich tätiger katholischer Diakon die Steuerbefreiung nach § 3 Nr. 26 EStG 

erhalten kann, hängt von der jeweiligen Tätigkeit ab. Zum Berufsbild des Diakons gehören auch 

ausbildende und betreuende Tätigkeiten mit pädagogischer Ausrichtung sowie Arbeiten im sol-

zialen Bereich, die als Pflege alter, kranker oder behinderter Menschen gewertet werden kön-

nen. Für solche Tätigkeiten ist eine Steuerbefreiung nach § 3 Nr. 26 EStG möglich. 

Bei einer Tätigkeit im Bereich der Verkündigung (z.B. Taufen, Krankenkommunion, Trauungen, 

Predigtdienst) handelt es sich nicht um eine begünstigte Tätigkeit. Zur Aufteilung bei gemisch-

ten Tätigkeiten sowie zur Steuerfreiheit nach anderen Vorschrifte vgl. R 3.26 Abs. 7 LStR. 

2.7 Ferienbetreuer 

Ehrenamtliche Ferienbetreuer, die zeitlich begrenzt zur Durchführung von Ferienmaßnahmen 

eingesetzt werden, sind nebenberuflich  tätig, so dass bei Vorliegen der weiteren Vorausset-

zungen die Einnahmen aus dieser Tätigkeit nach § 3 Nr. 26 EStG begünstigt sind. 

2.8 Hauswirtschaftliche Tätigkeiten in Altenheim, K rankenhäusern usw. 

Reine Hilfsdienste, wie z.B. Putzen, Waschen und Kochen im Reinigungsdienst und in der Kü-

che von Altenheimen, Krankenhäusern, Behinderteneinrichtungen u.ä. Einrichtungen stehen 

nicht  den ambulanten Pflegediensten gleich und fallen daher nicht  unter § 3 Nr. 26 EStG, da 

keine häusliche Betreuung im engeren Sinne stattfindet und damit kein unmittelbarer persönli-

cher Bezug zu den gepflegten Menschen entsteht. Die Leistungen werden primär für das jewei-

lige Heim oder Krankenhaus erbracht und betreffen daher nur mittelbar die pflegebedürftigen 

Personen. 

2.9 Helfer im sog. Hintergrunddienst des Hausnotruf dienstes. 

Um bei Hausnotrufdiensten die Entgegennahme von Alarmanrufen rund um die Uhr, die Ver-

trautheit der Bewohner mit dem Hausnotrufdienst und die Funktionsfähigkeit der Hausnotrufge-

räte zu gewährleisten, wird von den Hilfsorganisationen – zusätzlich zu den Mitarbeitern der 

Hausnotrufzentrale – ein sog. Hintergrunddienst eingerichtet, um vor Ort Hilfe zu leisten. Die 

Mitarbeiter des Hintergrunddienstes sind daneben auch mit der Einweisung, Einrichtung, War-

tung und Überprüfung der Hausnotrufgeräte beschäftigt. Ihnen kann die Steuervergünstigung 

nach § 3 Nr. 26 EStG  für den Anteil ihrer Vergütung gewährt werden, der auf tatsächliche Ret-

tungseinsätze entfällt. Der begünstigte Anteil ist anhand der Gesamtumstände des Einzelfalls  

zu ermitteln. 
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2.10 Küchenmitarbeiter in Waldheimen 

Die Tätigkeit von MitarbeiterInnen in der Küche und im hauswirtschaftlichen Bereich von Wald-

heimen stellt keine begünstigte Tätigkeit  im Sinne des § 3 Nr. 26 EStG dar. Es handelt sich 

nicht um eine betreuende Tätigkeit, da pädagogische Aspekte nicht im Vordergrund stehen. 

Ausschlaggebend ist die hauswirtschaftliche Tätigkeit im Zusammenhang mit der Essenszube-

reitung für die in den Waldheimen während der Ferienzeit aufgenommenen Jugendlichen. 

2.11 Lehrbeauftragte an Schulen 

Vergütungen an ehrenamtliche Lehrbeauftragte, die von den Schulen für einen ergänzenden 

Unterricht eingesetzt werden, sind - soweit von den Schulen mit den Lehrbeauftragten nicht 

ausdrücklich ein Arbeitsvertrag abgeschlossen wird - den Einnahmen aus selbständiger  (un-

terrichtender) Tätigkeit nach § 18 Abs. 1 Nr. 1 EStG zuzuordnen und nach § 3 Nr. 26 EStG 

begünstigt . 

2.12 Mahlzeitendienste 

Vergütungen an Helfer des Mahlzeitendienstes sind nicht nach § 3 Nr. 26 EStG begünstigt, 

da die Lieferung einer Mahlzeit für die Annahme einer Pflegleistung nicht ausreicht. Ab dem 

01.01.2007 ist jedoch die Inanspruchnahme der Steuerfreistellung nach § 3 Nr. 26a EStG in 

Höhe von bis zu 500 € möglich, sofern diese Tätigkeit nebenberuflich ausgeübt wird. 

2.13 Notfallfahrten bei Blut- und Organtransport 

Bei diesen Notfallfahrten handelt es sich nicht um begünstigte Tätigkeiten nach § 3 Nr. 26 

EStG. 

2.14 Organistentätigkeit 

Durch das Kultur- und Stiftungsgesetz vom 13.12.1990 (BStBl 1991 I S. 51) ist § 3 Nr. 26 EStG 

dahingehend erweitert worden, dass ab 1991 auch Aufwandsentschädigungen für nebenberuf-

liche künstlerische Tätigkeiten im Dienst oder Auftrag einer inländischen juristischen Person 

des öffentlichen Rechts oder einer gemeinnützigen Körperschaft in begrenztem Umfang steuer-

frei bleiben. Aus Gründen der Praktikabilität und der Verwaltungsvereinfachung ist bei den in 

Kirchengemeinden eingesetzten Organisten grundsätzlich davon auszugehen, dass deren Tä-

tigkeit eine gewisse Gestaltungshöhe erreicht und somit die Voraussetzungen einer künstleri-

schen Tätigkeit  im Sinne des § 3 Nr. 26 EStG vorliegen. (vgl. HMdF-Erlass vom 17.04.2000 – 

S 2337 A – 77 – II B 2a). 
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2.15 Patientenfürsprecher 

Der Patientenfürsprecher hat die Interessen der Patienten gegenüber dem Krankenhaus zu 

vertreten. Diese Tätigkeit stellt keine Pflege alter, kranker oder behinderter Menschen dar. Die 

an die Patientenfürsprecher gezahlten Aufwandsentschädigungen sind daher nicht  nach § 3 

Nr. 26 EStG steuerfrei. 

2.16 Prädikanten 

Die Anwendung des § 3 Nr. 26 EStG wurde von den obersten Finanzbehörden des Bundes und 

der Länder verneint. Insoweit fehle bei den Prädikanten (wie auch bei Lektoren) der direkte 

pädagogisch ausgerichtete persönliche Kontakt zu einzelnen Menschen. Eine Steuerfreiheit der 

Bezüge kann sich jedoch ggf. aus § 3 Nr. 12, 13, 50 EStG ergeben. 

2.17 Rettungsschwimmer 

Rettungsschwimmer, die im vorbeugenden Wasserrettungsdienst, z.B. beim DLRG, tätig sind, 

üben keine  im Sinne des § 3 Nr. 26 EStG begünstigte Tätigkeit aus. Die Einnahmen sind nach 

einer Entscheidung auf Bundesebene den sonstigen Einkünften nach § 22 Nr. 3 EStG  zuzu-

ordnen. Dies bedeutet, dass die Einkünfte nicht steuerpflichtig sind, wenn sie weniger als 500,– 

DM (ab 2002: 256 €) im Kalenderjahr betragen (vgl. auch ESt-Kartei § 22 Karte 15) 

2.18 Richter, Parcourschefs, Parcourschef-Assistent en bei Pferdesportveranstaltungen 

Bei diesen ehrenamtlichen Tätigkeiten handelt es sich nicht um begünstigte Tätigkeiten nach 

§ 3 Nr. 26 EStG  

2.19 Sanitätshelfer bei Großveranstaltungen 

Tätigkeiten von Rettungssanitätern und Ersthelfern des DRK im Bereitschafts- oder Sanitäts-

dienst bei Sportveranstaltungen, kulturellen Veranstaltungen, Festumzügen etc. sind grund-

sätzlich  nicht nach § 3 Nr. 26 EStG begünstigt . Die Steuervergünstigung kann für den Anteil 

der Vergütung gewährt werden, der auf tatsächliche Einsatzzeiten für die Bergung und Versor-

gung von Verletzten entfällt. Der begünstigte Anteil ist anhand der Gesamtumstände des Ein-

zelfalls zu ermitteln (z. B. Einsatzberichte). 

Sanitätshelfer und Rettungssanitäter im Rettungs- u nd Krankentransportwagen 

Die Vergütung an Rettungssanitäter in Rettungs- und Krankentransportwagen können dem 

Grunde nach in die Steuervergünstigung einbezogen werden, soweit sie für den Einsatz (z.B. 

bei Sofortmaßnahmen gegenüber Schwerkranken und Verunglückten) gezahlt werden, R 3.26 

Abs. 1 S. 4 LStR 2008. Nach den von einem Finanzamt unter Berücksichtigung der Dienstpläne 

durchgeführten Sachverhaltsermittlungen kann ohne weitere Prüfung davon ausgegangen wer-
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den, dass 70% der an diesen Personenkreis gezahlten Vergütungen auf begünstigte Tätigkei-

ten (tatsächliche Einsatzzeiten einschließlich entsprechender Fahrzeugrüstzeiten) entfallen. 

2.20 Stadtführer 

Die Tätigkeit eines Stadtführers ist - vergleichbar mit einer unterrichtenden Tätigkeit an einer 

Volkshochschule und der Tätigkeit eines Museumsführers - wegen ihrer pädagogischen Aus-

richtung grundsätzlich nach § 3 Nr. 26 EStG begünstigt. Zu prüfen ist jedoch insbesondere, ob 

die Tätigkeit im Auftrag oder im Dienst einer juristischen Person des öffentlichen Rechts oder 

einer anderen unter § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG zur Förderung gemeinnütziger, mildtätiger und kirch-

licher Zwecke ausgeübt wird.  

2.21 Statisten bei Theateraufführungen 

Aufwandsentschädigungen für Statisten sind grundsätzlich nicht nach § 3 Nr. 26 EStG begüns-

tigt, da Statisten keine künstlerische Tätigkeit ausüben. Eine künstlerische Tätigkeit liegt bei § 3 

Nr. 26 EStG (wie bei § 18 EStG) nur vor, wenn eine gewisse Gestaltungshöhe bei eigenschöp-

ferischer Leistung gegeben ist. Nachdem das Sächsische Finanzgericht mit Urteil vom 

06.03.2006 gegen diese Verwaltungsauffassung entschieden hatte, ist nunmehr ein Revisions-

verfahren beim BFH unter Az. XI R 21/06 anhängig. Diesbezügliche Einspruchsverfahren ruhen 

daher nach § 363 Abs. 2 S. 2 AO. Auf Antrag kann Aussetzung der Vollziehung gewährt wer-

den. 

2.22 Versichertenälteste 

Für die Tätigkeit der Versichertenältesten ist die Begünstigung des § 3 Nr. 26 EStG nicht  zu 

gewähren, da es sich weder um eine begünstigte Tätigkeit handelt noch diese zur Förderung 

gemeinnütziger, mildtätiger oder kirchlicher Zwecke im Sinne der §§ 52 bis 54 AO handelt. 

2.23 Zahnärzte im Arbeitskreis Jugendzahnpflege 

Soweit Zahnärzte in freier Praxis im Rahmen der „Arbeitskreise Jugendzahnpflege in Hessen“ 

(AkJ) tätig werden (sogen. Patenschaftszahnärzte ), üben sie diese Tätigkeit nebenberuflich  

aus, so dass die entsprechenden Vergütungen bei Vorliegen der übrigen Voraussetzungen 

nach § 3 Nr. 26 EStG begünstigt sind. 

 

3 Betriebsausgaben-/Werbungskostenabzug 

Nach § 3c EStG dürfen Ausgaben, soweit sie mit steuerfreien Einnahmen in unmittelbarem 

wirtschaftlichen Zusammenhang stehen, nicht als Betriebsausgaben oder Werbungskosten 
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abgezogen werden. Ausgaben, die zugleich steuerfreie und steuerpflichtige Einnahmen betref-

fen, sind – ggf. im Schätzungswege – aufzuteilen und anteilig abzuziehen. 

Ab 01.01.2000  dürfen abweichend von diesen Grundsätzen nach § 3 Nr. 26 S. 2 EStG in un-

mittelbarem wirtschaftlichen Zusammenhang mit der nebenberuflichen Tätigkeit stehende Aus-

gaben nur insoweit als Werbungskosten oder Betriebsausgab en abgezogen werden, als 

sie den Betrag der steuerfreien Einnahmen übersteig en.  

Entstehen Betriebsausgaben zur Vorbereitung einer unter § 3 Nr. 26 EStG fallenden Tätigkeit 

und wird diese später nicht aufgenommen, kann der entstandene Verlust in voller Höhe, also 

ohne Kürzung um den Freibetrag, berücksichtigt werden. Der BFH hat mit Urteil vom 

06.07.2005, XI R 61/04, BStBl II 2006, S. 163, - zu § 3 Nr. 26 EStG a.F. - entschieden, § 3c 

EStG sei insoweit nicht anwendbar. 


